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PRESSEINFORMATION           August 2021 

Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz (SBK) informiert: 
 
Abgeltungssteuer wird automatisch an den Fiskus abgeführt 
 
Für Kapitalerträge, also sämtliche Gewinne aus Geldanlagen, verlangt der Staat seit 2009 eine 

Abgeltungssteuer, deren Vorgänger Kapitalertragssteuer hieß. Sie wird fällig auf Kursgewinne beim 

Verkauf von Aktien, Dividenden aus Aktien, Zinsen auf Spareinlagen sowie Erträge oder Verkauf von 

Firmenanteilen. Der Steuersatz liegt pauschal bei 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag. Im 

Rahmen der Abgeltungssteuer ist der Soli weiterhin zu entrichten und Kirchensteuer (sofern der 

Steuerpflichtige einer Religionsgemeinschaft angehört). 

 

„Bei der Abgeltungsteuer handelt es sich um eine Quellensteuer. Das heißt, dass sie bereits von der 

Bank an den Staat abgeführt wird, soweit es sich um inländische Konten oder Depots handelt. Haben 

die Anleger keine weiteren Kapitaleinkünfte, müssen sie in ihrer Steuererklärung keine weitergehenden 

Angaben machen und können auf das Einreichen der Anlage KAP verzichten“, erklärt dazu der 

Präsident der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz, Walter Sesterhenn. 

 

Mit der Einführung der Abgeltungssteuer wollte der Staat der Kapitalflucht ins Ausland entgegenwirken. 

Denn vom pauschalen Steuersatz profitieren vor allem wohlhabende Anleger, die für ihre Einkünfte 

sonst bis zu 42 Prozent Spitzensteuersatz (plus Soli und Kirchensteuer) bezahlen müssten. 2010 

vereinnahmte der Bundeshaushalt noch 8,7 Milliarden Euro an Abgeltungssteuern, das entsprach 1,6 

Prozent des gesamten Steueraufkommens. 2019 sprudelten nur noch 5,2 Milliarden Euro aus dieser 

Quelle, das entspricht 0,7 Prozent der Steuereinnahmen. Der Rückgang dürfte durch die drastisch 

gesunkenen Zinsen auf Sparguthaben zu erklären sein. 

 

Jeder Sparer verfügt bei der Abgeltungssteuer über einen Freibetrag von 801 Euro pro Jahr, bei 

Eheleuten sind es 1602 Euro. Nur für Kapitaleinkünfte, die über dieser Grenze liegen, führen die Banken 

und Sparkassen Abgeltungssteuer an den Fiskus ab, sofern ihnen ein entsprechender 

Freistellungsauftrag des Kunden vorliegt. Der Freibetrag kann auch auf mehrere Institute aufgeteilt 

werden, darf aber in der Summe nicht die 801 Euro überschreiten. 
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Wer seiner Bank keinen Freistellungsauftrag erteilt, dessen Kapitaleinkünfte werden schon vom ersten 

Euro an der Abgeltungssteuer unterzogen. Das ist nicht tragisch, denn zu viel gezahlte 

Abgeltungssteuer wird dann bei der Steuerveranlagung für das entsprechende Jahr zurückerstattet. 

 

Falls der persönliche Einkommensteuersatz unter 25 Prozent liegen sollte, kann der Steuerpflichtige 

Teile der von seinen Kapitaleinkünften einbehaltenen Abgeltungssteuer zurückerhalten, indem er mit 

seiner Einkommensteuererklärung auch die Anlage KAP einreicht, empfiehlt die Steuerberaterkammer 

Rheinland-Pfalz. 


